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Selbstdeklaration 
Für den FVP-Anspruch von Konkubinatspaaren

	FVP-berechtigte Person 

	Name/Vorname
	

	Geburtsdatum
	



	Konkubinatspartner/-in

	Name/Vorname
	

	Geburtsdatum
	



	Adresse:
	





Um den Anspruch auf FVP gemäss Tarif 639 für Konkubinatspaare zu erhalten, muss einmalig diese Selbstdeklaration eingereicht werden. Zur Aufrechterhaltung des Anspruchs ist zudem jährlich unaufgefordert der gemeinsame Wohnsitz mittels von der Gemeinde abgestempelter Wohnsitzbestätigung nachzuweisen. 


Hiermit bestätigen wir, dass 
· unsere Beziehung eine länger andauernde Partnerschaft zweier Personen mit grundsätzlich Ausschliesslichkeitscharakter in Form einer Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft ist (inkl. Führung eines gemeinsamen Haushalts)
· die beiden an der Beziehung beteiligten Personen nicht miteinander verheiratet und auch nicht in einer eingetragenen Partnerschaft sind
· die beiden an der Beziehung beteiligten Personen keine Verwandten gemäss Artikel 95 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches sind; das heisst, dass die Personen keine Verwandten in gerader Linie und keine Geschwister oder Halbgeschwister sind, gleichgültig, ob sie miteinander durch Abstammung oder durch Adoption verwandt sind.


Bei Feststellung eines Verstosses (Nichtvorliegen der Bedingungen für den FVP-Anspruch als Konkubinatspartner/-in) und somit einer unrechtmässigen Inanspruchnahme der Vergünstigung muss durch die FVP-berechtigte Person die Preisdifferenz zum kommerziellen Tarif für die Dauer des unrechtmässigen Bezugs, maximal für die letzten 10 Jahre, an die am Tarif 654 beteiligten TU zurückbezahlt werden. Zusätzlich kann ihr der Aufwand des Arbeitgebers sowie der Geschäftsstelle Alliance SwissPass zum bei der Feststellung des Verstosses gültigen Stundensatz gemäss Tarif 600 verrechnet werden.

	Datum:
	




	Unterschrift FVP-berechtigte Person
	Unterschrift Konkubinatspartner/-in
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